
349 derBeilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

Bericht 
des Fil,1anz-, und Budgetausschusses 

o 

über die Regierungsvorlage (322- der ,Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Gehalts
gesetz 1956 abgeändert und ergänzt wird 

(4. Gehaltsgesetz-Novelle). 
Die im Ausschuß beratene Re_gieruJligs'vodage 

hat die RegeLung einer E-rhöhung der Anfangs
bezüge der Buncl:esb-ediensteten zum Gegenstand. 
Diese Maßnahme erscheim durch den Um~tand 
geboten, daß der konjunktUI'bedingte Mangel an 
Arbeitskräften einerseits un-cl die im Gehalts
gesetz 1956 festg,esetzten niederen Anfangsbezüg,e 
der BundeS'bediensteten anderseits e~ne geringe 
Nachfrage nach Aufnahme in -den BUflld!eI~dienst 
zur Folge hatt;en. Eben diese Tatsache li.eß be;
sorgen, daß gera-de hochqualifizierte Kräfte am 
Eintritt in -den Bundesdiens't, nicht interessiert 
sind. Aus di,esen Gründen erschemt die der Re
gierungsvorlage zugrunde liegende Regelung im 
Inter-esse einer geor:dneten Staatsverwaltung und 
zur Sicherung eines qualifizierten Beamtennach
wuchses dringend geboten. 

Dem konjunkturbedingten Charakter der Re
gelung Rechnung tragend und um auch nur den 
Ansch'ein -einer get~amtwirtschaftlich unerwünsch
ten Gehaltsb-ewegung zu vermeiden, saHen die 
Gehaltsansätze nid1t direkt erhöht, 'sondern 
durch sog'enannte Ergänzungszuschläge auf dlie 
erforderli'che Höhe gebracht wel'den. 

Dr. Hetzenauer 
Berichterstatter 

Die mit ckr Neur-egelung der Anfangsbezüge 
für Bundesbeamte, Vertragsbedienstete des Bun
des, Bedienstete der Bundesbahnen unlcl: der 
Bundesforste entlstellenden Mehrkosten betragen 
jährli'ch rund 200 Millionen SchilLing, für deren 
Bedeckung im Entwurf des Bundes,finan~gesetzes 
1961 hei Kapitel 30 a vorgesorgt i.st. 

Im übrigen wil'd auf die ausführlichen Erläu
ternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage 
hingewiesen. 

Der Finanz- uIlJdBudgetausschuß hat die Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung am 7. Dezem
be:r 1960 in Verhandlung genommen und nach 
einer Debatte, an der sich außer ,dem Berid1t
erstatter die Ahgeord~,eten Dr. Z'e c h man n, 
Hol z f e ,i n -d, M a r kund Dr. M i g s c h be
teiligten, mit einer Abänderung e,instimmig an
genommen. 

Der Finanz- und BudgetaUisschuß stellt somit 
den An -t rag, der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregi'erung vorgelegten Gesetz·entwurf 
(322 der Beilagen) mit der an g es chI 0 s- _ '/ .. 
se n e nAh ä n cl e run g die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, am 7. Dezember 1960 

Aigner 
Obmann 
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). 

Abänderung 
- zum Gesetzentwurf in 322 öO!r Beilagen~ 

o 

Im Art. I Z. 1 ist in der Klammer nach dem' 
Wort '"Truppendienstzulage" das Wort "Trup
penverwendungszulage" einzufügen. 
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